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Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. April 2023 auf Antrag des 

Generalbundesanwalts und nach Anhörung des Beschwerdeführers gemäß 

§ 349 Abs. 2 und 4 StPO, § 354 Abs. 1 StPO analog beschlossen: 

 

1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts 

Essen vom 15. September 2022 im Ausspruch über die Einzie-

hung dahin geändert, dass gegen den Angeklagten die Einziehung 

des Wertes von Taterträgen in Höhe von 158.979,94 Euro angeord-

net wird; die weitergehende Einziehung entfällt.   

 

2. Die weitergehende Revision wird als unbegründet verworfen. 

 
3. Die Staatskasse trägt zwei Drittel der notwendigen Auslagen des 

Angeklagten, die die Einziehung betreffen, und der insoweit an-

gefallenen Gerichtsgebühr. Die weiteren Kosten seines Rechts-

mittels hat der Angeklagte zu tragen. 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in  

15 Fällen, versuchter Steuerhinterziehung in acht Fällen sowie Vorenthaltens 

und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 34 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 

von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt und die Einziehung von „Wertersatz“ 

in Höhe von 406.888,83 Euro angeordnet. Die auf die Rüge der Verletzung ma-

teriellen Rechts gestützte Revision des Angeklagten hat in dem aus der Be-

schlussformel ersichtlichen Umfang Erfolg (§ 349 Abs. 4 StPO). Im Übrigen ist 

sie unbegründet (§ 349 Abs. 2 StPO). 
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1. Die Nachprüfung des angefochtenen Urteils hat zum Schuld- und Straf-

ausspruch keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben. Der Aus-

spruch über die Einziehung des Wertes von Taterträgen bedarf jedoch der Kor-

rektur.  

Der Generalbundesanwalt hat insoweit ausgeführt: 

„Zutreffend hat das Landgericht nur diejenigen Steuern angesetzt, die der 
Angeklagte als Einzelunternehmer erspart hat (UA S. 38 f.). 

Jedoch hat es fälschlicherweise auch diejenigen Taten einbezogen, in de-
nen eine Vollendung nicht eingetreten ist (Fälle 19, 20, 22, 23). Liegt eine 
Strafbarkeit gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO vor, setzt die Einziehung die 
Tatvollendung, namentlich den Erlass eines Schätzungsbescheids oder 
den allgemeinen Abschluss der Veranlagungsarbeiten, voraus. Vor Eintritt 
des Taterfolgs kann der gegen die steuerliche Erklärungspflicht Versto-
ßende noch nicht frei über die Ersparnis verfügen (vgl. Senat, Urteil vom 
8. März 2022 – 1 StR 360/21, NZWiSt 2022, 379, 380 mwN). Deswegen 
kommt hier die Einziehung hinsichtlich ersparter Aufwendungen nur für die 
Taten 11 bis 18 und 21 in Höhe von 158.979,94 Euro in Betracht.“ 

Dem schließt sich der Senat an. Der Senat ändert die Einziehungsent-

scheidung entsprechend ab (§ 354 Abs. 1 StPO analog). Die den Betrag in Höhe 

von 158.979,94 Euro übersteigende Einziehung des Wertes von Taterträgen ent-

fällt. 
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2. Die Kostenentscheidung bezüglich der Einziehung beruht auf 

§ 473 Abs. 4, § 465 Abs. 2 StPO analog (vgl. BGH, Beschlüsse vom 25. Februar 

2021 – 1 StR 423/20 Rn. 6 ff. und vom 6. Oktober 2021 – 1 StR 311/20 Rn. 9 ff.).  

Jäger  Bellay  Fischer 

 Bär  Leplow 

Vorinstanz: 

Landgericht Essen, 15.09.2022 – 56 KLs – 307 Js 98/21 – 16/21 
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